
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! In einem offenen Brief hat sich die Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und

Leiter der Berliner Jugendämter vor Jahresende an die politisch Verantwort-
lichen und die Gremien im Land Berlin zu den Auswirkungen des Personal-
abbaus auf die Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe geäußert. Darin weist
die Arbeitsgemeinschaft darauf hin, dass die Funktionsfähigkeit der Jugend-
ämter wegen des Personalabbaus „zur Erreichung der Personalzielzahlen"
gefährdet ist. Einem erheblichen Aufgabenzuwachs durch neue gesetzliche
Regelungen und erhöhten fachliche Anforderungen stehe ein ungehemmter
Personalabbau gegenüber. Neueinstellungen seien nur zeitlich befristet mög-
lich, was zu einer hohen Fluktuation des Personals und einer Abwanderung
aus dem öffentlichen Dienst führe. Die Folge sei, dass nur noch auf Krisensi-
tuationen reagiert werden könne, Sprechstunden nicht mehr stattfinden
könnten und die gesetzlich vorgeschriebene Teilnahme an Anhörungstermi-
nen im Familiengericht nicht mehr gewährleistet werden könne.

Blendet man dabei einmal die Frage aus, ob die Lösung in Berlin in einer bes-
seren bezirksinternen Verteilung der Mittel oder in einer gesamtstädtischen
Aufstockung des Etats liegt, so dürfte der Alarm aus den Jugendämtern kein
Berliner Spezifikum sein. Vielmehr findet hier seine Fortsetzung, was im ver-
gangenen Jahr und bis heute (in Hamburg und andernorts) für Unruhe sorgt:
die Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe durch finanzielle Vorgaben. Ziel
ist nicht mehr die Deckung festgestellter Hilfebedarfe durch fachlich geeig-
nete Hilfen, sondern die Einhaltung vorab ausgehandelter Budgets. In Verruf
geraten dabei nicht nur die Leistungserbringer, die im Verdacht stehen, in
Wahrheit nur ihre eigenen Kassen füllen zu wollen, sondern auch die (jeden-
falls ebenfalls nach dem Willen des Gesetzgebers) leistungsberechtigten Per-
sonen, die einen Hilfebedarf haben, aber häufig erst dazu motiviert werden
müssen, ihn tatsächlich anzumelden. Sie alle stören bei der Umsetzung von
Zielvereinbarungen.

Rechtliche Garantien wie die Gesamtverantwortung des Trägers der öffent-
lichen Jugendhilfe für die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots
und die daraus resultierende Gewährleistungspflicht (§ 79 SGB VIII) sowie
die Verpflichtung zu einer vorausschauenden Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB
VIII), aber auch gesetzlich eingeräumte subjektive Rechte im Einzelfall sind
offensichtlich kaum mehr das Papier wert, auf dem sie einmal im Bundes-
gesetzblatt verkündet worden sind. Soll das geltende Recht daher nicht zu
einer unverbindlichen Empfehlung verkommen, so bedarf es nicht nur kon-
zertierter Aktionen zur Verhinderung seines „Rückbaus“ (so die politisch kor-
rekte Bezeichnung für eine Demontage) sondern auch neuer Instrumente zu
seiner Durchsetzung. Die Debatte um die Installierung von Ombudschaften
wird deshalb dringlicher. Dass gerade in Berlin („arm aber sexy“) der Gürtel
künftig noch enger geschnallt werden muss, weil das Flughafendesaster Mil-
lionen verschlingt, die an anderer Stelle dringend zum Einsatz kommen
müssten, sorgt zu Recht für Empörung.

Ihr

Reinhard Wiesner
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